
ment einer möglichst schnellen Durchführung der Scheidung
braucht daher hier nicht näher eingegangen zu werden.
d) Es bleibt nach alledem die schon mehrfach erwähnte billigere
Erledigung des Scheidungsverfahrens, die möglicherweise bei
den Reformüberlegungen im Vordergrund gestanden hat. Si-
cherlich ist es richtig, dass die in Scheidungssachen häufige
Bewilligung der Prozesskostenhilfe wegen des Anwaltszwangs
stets mit der Beiordnung eines Rechtsanwalts verbunden ist, dass
also die Abschaffung des Anwaltszwangs in einvernehmlichen
Scheidungsverfahren zu einer erheblichen Reduzierung von Pro-
zesskostenhilfeausgaben und damit zu fühlbaren Einsparungen
in den Justizhaushalten der Länder beitragen würde. Aber kann
dies wirklich ein hinreichender Grund sein, minderbemittelten
Parteien in einer so existenziellen Angelegenheit wie der Schei-
dung den bewährten Schutz anwaltlicher Beratung vorzuenthal-
ten? Die Frage stellen heißt sie verneinen. Bei richtiger Güter-
abwägung dürfen Kostenfragen nicht den Ausschlag geben.

3. Schließlich sprechen grundsätzliche Erwägungen gegen die
geplante Einführung eines vereinfachten Scheidungsverfahrens
ohne Anwaltszwang. Die Eherechtsreform 1976/77 hatte vor-
nehmlich zum Ziel, den sozial schwächeren Ehegatten zu schüt-
zen sowie vorschnelle und unüberlegte Scheidungen zu verhin-
dern. Bei der Kompliziertheit der Materie kann nur eine
umfassende anwaltliche Beratung diesen Schutz gewährleisten;
das gilt auch für die Partner einer kinderlos gebliebenen Ehe.
Nicht jeder Ehegatte ist, wenn die Eheleute sich über die Schei-
dung als solche einig sind, von sich aus auf eine angemessene
Sicherstellung seiner Rechte bedacht; vielmehr werden – sei es

aus Unkenntnis oder zur Erreichung einer baldigen Scheidung –
die Scheidungsfolgen leicht vernachlässigt. Hier setzt das
Schutzbedürfnis ein, dem das Gesetz bisher durch § 630 Abs. 1,
3 ZPO in Verbindung mit dem Anwaltszwang Rechnung getra-
gen hat. Diese im eigenen Interesse der Ehegatten geschaffenen
Warn- und Schutzmaßnahmen abzuschaffen, wäre ein unverant-
wortlicher Rückschritt. Mit Recht wurde schon vor der Reform
darauf hingewiesen, dass das Wissen um die Schwierigkeiten
einer Auflösung der Ehe den Willen, an ihr festzuhalten, stärkt
und dass umgekehrt das Bewusstsein wesentlich erleichterter
Lösbarkeit geeignet ist, die Achtung vor der Ehe zu mindern
und weiter zerrüttend zu wirken. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang eine vor Jahren in England durchgeführte Rechts-
tatsachenuntersuchung: Nicht weniger als 40% der (vorwiegend
in einem kostengünstigen Schnellverfahren geschiedenen) Be-
fragten erklärten, sie hätten es vorgezogen, wenn die Ehe geret-
tet worden wäre; die Scheidung werde zu leicht gemacht.9 Einem
solchen Vorwurf sollte sich die jetzt geplante Reform nicht
aussetzen.

Fazit: Die Einführung eines vereinfachten Scheidungsverfah-
rens, bei dem die „Erleichterung“ in einem Verzicht auf die
Mitwirkung von Anwälten besteht, liegt nicht im Interesse der
betroffenen Ehegatten. Vielmehr ist der Anwaltszwang auch für
das künftige Scheidungsverfahren unverzichtbar, und zwar für
die einverständliche Scheidung einer kinderlosen Ehe ebenso
wie für sonstige Scheidungen.

9 Vgl. im Einzelnen die Rezension von Henrich, FamRZ 1991, 32.

Der Europ�ische Vollstreckungstitel f�r unbestrittene Forderungen
im Jahre 2005

Peter Pietsch, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht, Mering

1. Im Bemühen um einen einheitlichen europäischen Justiz-
raum sind in der Europäischen Union augenblicklich für alle
Mitgliedsstaaten u.a. folgende wichtige Verordnungen zur
Vollstreckung einer inländischen gerichtlichen Entscheidung
in einem anderen EU-Land in Kraft:
Seit 1.3.2002 gilt in allen Mitgliedsstaaten der EU1 die Ver-
ordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVO) vom
22.12.2000.2 Für die neuen EU-Mitgliedsländer ist diese EG-
Verordnung seit deren Beitritt3 in Kraft. Diese Verordnung hat
für IPR-Fälle die Abkehr von der Anknüpfung an die Staats-
angehörigkeit den Wohnsitz des Beklagten als Anknüpfungs-

punkt gebracht und verdrängt die nationalen Regeln für die
internationale Zuständigkeit. Sie schreibt nicht nur neue Zu-
ständigkeiten vor, sie bietet auch die Anerkennungs- und
Vollstreckungsmöglichkeiten in jedem EU-Land, wenngleich
nach Art. 38 ff. EuGVO die Ausgangsentscheidung im EU-
Vollstreckungsstaat noch für vollstreckbar erklärt werden
muss.4
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1 Mit Ausnahme Dänemarks, vgl. Erwägungsgründe 21 u. 22 EuGVO.
2 ABl. EG 2001, Nr. L 12, S. 1. Auch als EuGVVO bezeichnet.
3 1.5.2004.
4 Art. 32 ff. EuGVO.



In gleicher Weise gilt in allen EU-Ländern seit 1.3.2001 die
Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 des Rates über die Zustän-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Ehesachen und Verfahren betreffend die elterliche
Verantwortung für die gemeinsamen Kinder der Ehegatten
(EheVOI) vom 29.5.2000,5 welche für die zehn osteuropäi-
schen Beitrittsstaaten ebenfalls seit 1.5.2004 gilt. Sie wird
allerdings ab 1.3.2005 ersetzt durch die Verordnung (EG)
Nr. 2001/2003 des Rates über die Zuständigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehe-
sachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwor-
tung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000
(EheVOII) vom 27.11.2003.6 Diese beiden Verordnungen
schreiben ebenfalls internationale Zuständigkeitsvorschriften
für Ehescheidungen, Trennung ohne Auflösung des Eheban-
des und Ungültigkeitserklärung einer Ehe sowie für Entschei-
dungen zur elterlichen Verantwortung über Kinder unter Auf-
hebung der nationalen Zuständigkeitsrechte vor.7 Die
Verordnungen bieten auch Anerkennungs- und Vollstre-
ckungsmöglichkeiten in einem anderen EU-Staat, wenngleich
auch nach diesen Normen noch immer ein Exequaturverfah-
ren notwendig ist.8

2. Ungeachtet dieser bereits erleichterten Vollstreckungsmög-
lichkeiten innerhalb des EU-Raumes wird es ab 21.10.20059

eine noch weiter vereinfachte Vollstreckungsmöglichkeit ge-
ben mit der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Einführung eines Europäischen
Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen (EuVTVO)
vom 21.4.2004.10 Mit dieser Verordnung wird in allen EU-Mit-
gliedsstaaten ein neuer „Europäischer Vollstreckungstitel“ ge-
schaffen, der sogleich und ohne Exequaturverfahren in allen
anderen Mitgliedsstaaten der EU direkt vollstreckbar ist und
zwar in gleicher Weise wie ein Vollstreckungstitel des Voll-
streckungsmitgliedsstaates.11

Die Schaffung der Verordnung geht zurück auf den Amster-
damer Vertrag vom 2. Oktober 1997, auf das Maßnahmepro-
gramm von Tampere des Europäischen Rates und vor allem
auf die am 9. Februar 2001 in Stockholm getroffene Einigung
des Justiz- und Innenrates, wonach im wirtschaftlichen Be-
reich mit „unbestrittenen Forderungen“ ein Pilotprojekt ge-
startet werden sollte.12 Die dagegen vorgetragene Kritik
betraf im Wesentlichen die Beseitigung der Ordre-public-
Kontrolle im Vollstreckungsstaat.13

Die neue Verordnung wird für alle Mitgliedsstaaten mit Aus-
nahme Dänemarks in Kraft treten.14 Sie gilt für alle Zivil- und
Handelssachen, ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit
ankommt. Die Verordnung gilt jedoch nicht für Steuer- und
Zollsachen, verwaltungsrechtliche Angelegenheiten sowie
Staatshaftungsrecht. Sie ist auch nicht anwendbar auf Per-
sonenstandssachen, Vertretungen von natürlichen Personen,
eheliche Güterstände sowie Erbrecht oder Testamentrecht.
Gleichfalls ist sie nicht anwendbar für Konkurse, Vergleiche,
Angelegenheiten der sozialen Sicherheit und für die Schieds-

gerichtsbarkeit.15 Sie gilt für gerichtliche Entscheidungen,
wobei es gleichgültig ist, ob sie als Urteil, Beschluss oder als
Bescheid bezeichnet sind.16 Darunter fallen demnach Urteile,
Kostenfestsetzungsbeschlüsse und Vollstreckungsbescheide.
Die Verordnung gilt auch für Forderungen mit der Angabe
einer bestimmten Geldsumme und ihrer Fälligkeit, solange
sich solcherlei aus einem gerichtlichen Vergleich oder einer
öffentlichen Urkunde ergibt.17 Sie gilt schließlich auch für
öffentliche Urkunden, die von einer hierzu ermächtigten Be-
hörde beurkundet wurden.18 Vorausgesetzt ist jeweils, dass die
Forderung „unbestritten“ ist.

2.1 Nach der Verordnung lassen sich die „unbestrittenen
Forderungen“19 in zwei Gruppen einteilen. Zum einen sind
dies jene Fälle, in denen der Schuldner bei der Schaffung des
Titels aktiv mitgewirkt hat, sei dies, dass der Schuldner
ausdrücklich in einem gerichtlichen Verfahren anerkannt oder
durch einen gerichtlichen Vergleich akzeptiert20 oder in einer
öffentlichen Urkunde anerkannt hat.21 Darunter fallen voll-
streckbare notarielle Urkunden und vor allem Unterhalts-
urkunden, die vor den Jugendämtern errichtet wurden. Zur
zweiten Gruppe gehören gerichtliche Fälle, in denen der
Schuldner während des streitigen Verfahrens nicht widerspro-
chen hat22 oder nach vorausgegangenem Widerspruch zum
Termin nicht erschienen ist oder nicht vertreten war und dies
im Entscheidungsstaat als Zugeständnis zu werten ist,23 dem-
nach Versäumnisurteile. Gleiches gilt, wenn der Schuldner in
einem Mahnverfahren weder Widerspruch noch Einspruch
eingelegt hat.

2.2 Um die Vollstreckungsmöglichkeit in einem anderen EU-
Staat zu eröffnen, muss die Entscheidung bzw. öffentliche
Urkunde als auch „Europäischer Vollstreckungstitel“ bestätigt
werden. Dazu bedarf es nach Art. 6 EuVTVO eines Antrages
im Ursprungsmitgliedstaat. Die Verordnung sieht dazu vor,
dass jeder Mitgliedstaat der Kommission gem. Art. 30
EuVTVO die Zuständigkeiten mitteilt, damit sie im Amtsblatt

181

FF 5/2005 Aufsatz

23

5 ABl. EG 2000, Nr. L 160, S. 19.
6 ABl EG 2003, Nr. L 338, S. 1.
7 Art. 2 ff. EheVOI bzw. Art. 3 ff. EheVOII.
8 Art. 21 ff. EheVOI bzw. Art. 28 ff. EheVOII.
9 In Kraft ab 21.1.2005 und gültig ab 21.10.2005 gem. Art. 33 EuVTVO.
10 ABl. EG 2004, Nr. L 143, S. 15.
11 Art. 5 EuVTVO.
12 Zum Werdegang vgl.Wagner, IPRax 2002, 75.
13 Stein, IPRax 2004, 181.
14 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 25 EuVTVO.
15 Art. 2 EuVTVO.
16 Art. 4 Ziff. 1 EuVTVO.
17 Art. 4 Ziff. 2 EuVTVO.
18 Art. 4 Ziff. 3 EuVTVO.
19 Art. 3 ff. EuVTVO.
20 Art. 4, Abs. 1, lit. a EuVTVO.
21 Art 3, Abs. 1, lit. d iVm Art. 4 Ziff. 2 u. 3 EuVTVO.
22 Art. 4, Abs. 1, lit. b EuVTVO.
23 Art. 3 Abs. 1 lit. c EuVTVO.



der EU zugänglich gemacht werden.24 Bisher gibt es in
Deutschland das Gesetz zur Ausführung zwischenstaatlicher
Verträge und zur Durchführung von Verordnungen der Euro-
päischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Anerkennung und
Vollstreckung in Zivil- und Handelssachen (Anerkennungs- und
Vollstreckungsausführungsgesetz – AVAG“) vom 19.2.2001,25

das u.a. auch für die Verordnung (EG) Nr. 1347/200 des Rates
vom 29. Mai 2000 und die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des
Rates vom 22.12.2000 anwendbar ist. Das AVAG sieht aber
das bisher notwendige Vollstreckbarerklärungsverfahren vor,
das die EuVTVO gerade abschafft. Es ist deshalb für den
„Europäischen Vollstreckungstitel“ nicht sachgerecht. Vor-
gesehen ist deshalb in Deutschland ein eigenes EG-Vollstre-
ckungstitel-Durchführungsgesetz, das bisher als Referentenent-
wurf26 vorliegt. Mit ihm sollen Durchführungsvorschriften für
die EuVTVO geschaffen werden, u.a. durch Ergänzung der
ZPO mit den neuen §§ 1079–1088. Als zuständige Behörde
i.S.v. Art. 6 EuVTVO soll gem. § 1079 ZPO n.F. das Gericht,
die Behörde oder die mit öffentlichem Glauben versehene
Person zuständig sein, der die Erteilung einer vollstreckbaren
Ausfertigung des Titels obliegt, demnach das Ausgangsgericht,
das die Urkunde ausstellende Notariat, oder im Falle von
Unterhaltsurkunden das dafür zuständige Amt.
Bestätigt wird der „Europäische Vollstreckungstitel“, wenn
die Entscheidung im Ursprungsstaat vollstreckbar ist,27 die
Entscheidung nicht im Widerspruch zu den Zuständigkeits-
regeln in Kapitel II, Abschnitte 3 u. 6 der EuGVO28 steht, und
es sich um eine unbestrittene Forderung handelt.

2.3 Darüber hinaus wird ein „Europäischer Vollstreckungs-
titel“ bestätigt, wenn eine unbestrittene Forderung unterstellt
werden kann, weil Mindestvorschriften für die Zustellung
eingehalten wurden.29 Das ist der Fall, wenn das verfahrens-
einleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück
dem Schuldner persönlich nach Art. 13 Abs. 1 lit. a–d
EuVTVO zugestellt wurde und er den Empfang bestätigt hat.
Eine Ladung zu einer Gerichtsverhandlung kann auch münd-
lich in einer Verhandlung über dieselbe Forderung bekannt
gemacht werden, was im Protokoll jedoch vermerkt sein
muss.30 Ohne persönliche Zustellung an den Schuldner muss
die Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks oder
ein gleichwertiges Schriftstück sowie eine Ladung zum Ge-
richtstermin in Form des Art. 14 EuVTVO nachgewiesen
werden.31 Zu den Mindestvorschriften für Verfahren über
unbestrittene Forderungen zählt schließlich auch, dass der
Schuldner über die genaue Bezeichnung der Parteien, die
Höhe der Forderung samt ihrem Grund und die genaue Be-
zeichnung der geforderten Zinsen informiert wird32 und
schließlich über die Folgen den Nichtbestreitens und des
Nichterscheinens belehrt wird.33 Dazu sollen nach dem Refe-
rentenentwurf für ein EG-Vollstreckungstitel-Durchführungs-
gesetz die §§ 215, 276 Abs. 2, 338 und 499 ZPO entsprechend
ergänzt werden.

Selbst wenn die Mindestvorschriften bei der verfahrenseinlei-
tenden Zustellung nach Art. 13 bis 15 EuVTVO nicht einge-
halten wurden, kann immer noch eine Heilung erfolgen,
indem eine Zustellung der Entscheidung unter Beachtung der
Zustellungsvoraussetzungen nebst Belehrung des Schuldners
über seine Rechtsbehelfe erfolgt, die der Schuldner jedoch
nicht wahrgenommen hat.34 Eine Heilung tritt auch ein, wenn
sich aus dem Verhalten des Schuldners ein Nachweis ergibt,
dass er das zuzustellende Schriftstück erhalten hat und er sich
auf eine Verteidigung hätte einlassen können.35

2.4 Liegen die Voraussetzungen vor, so hat das Ausgangs-
gericht oder die Ausgangsbehörde die Titulierung als „Euro-
päischen Vollstreckungstitel“ unter Verwendung des in An-
hang I der Verordnung abgedruckten Formblattes zu
bestätigen.36 Das gilt auch für eine Kostenentscheidung eines
gerichtlichen Verfahrens, wenn der Schuldner nach dem
Recht des Ursprungsmitgliedstaates dem nicht ausdrücklich
widersprochen hat.37 Für gerichtliche Vergleiche und öffent-
liche Urkunden gilt das Gleiche; für sie sind die Vorausset-
zungen für die auszustellende Bestätigung jedoch erleich-
tert.38 Für gerichtliche Vergleiche ist das im Anhang II
abgedruckte Formblatt zu verwenden, für öffentliche Urkun-
den das Formblatt aus Anhang III. Sind die Voraussetzungen
für einen „Europäischen Vollstreckungstitel“ nur zu einem
Teil gegeben, kann eine Bestätigung auch nur für diesen Teil
ausgestellt werden.39 Ein „Europäischer Vollstreckungstitel“
kann nach dem Recht des Ursprungsstaates auch berichtigt
oder widerrufen werden,40 wenn sich herausstellt, dass Ent-
scheidung und Bestätigung voneinander abweichen bzw. die
Voraussetzung für seine Erteilung nicht gegeben waren.41

Gegen die Erteilung der Bescheinigung hat der Schuldner
keinen Rechtsbehelf. Wäre es anders, wäre der Beschleuni-
gungszweck der Verordnung nicht mehr gegeben.
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24 Art. 30 Abs. 2 EuVTVO, öffentlich zugänglich gemacht werden muss dies
auch durch andere geeignete Mittel.

25 BGBl. I, S. 288, ber. 436.
26 Vom 30.7.2004, AZ. I A 5 9340/13-1-14 224/2004.
27 Art. 6 lit. a EuVTVO.
28 Art. 6 – 14 (Zuständigkeit für Versicherungssachen) und Art. 22 (aus-

schließliche Zuständigkeit) EuGVO.
29 Vergl. Erwägungsgründe 12 – 19 EuVTVO.
30 Art. 13 Abs. 2 EuVTVO.
31 Die Zustellung an einen Vertreter des Schuldners regelt Art. 15 EuVTVO.
32 Art. 16 EuVTVO.
33 Art. 17 EuVTVO.
34 Art. 18 EuVTVO.
35 Art. 18 Abs. 2 EuVTVO.
36 Art. 9 EuVTVO.
37 Art. 7 EuVTVO.
38 Art. 24 EuVTVO für gerichtliche Vergleiche, Art. 25 EuVTVO für öffent-

liche Urkunden, wobei die Prüfungspflichten jeweils nach Abs. 3 vermin-
dert sind.

39 Art. 8 EuVTVO.
40 Unter Verwendung des im Anhang VI der EuVTVO abgedruckten Form-

blatts.
41 Art. 10 EuVTVO, dafür ist das Formblatt aus Anhang VI zu verwenden.



2.5 Für die Vollstreckung im ausländischen EU-Staat ist das
Recht des Vollstreckungsstaates anzuwenden.42 Darüber
hinaus gelten die Bestimmungen des Art. 20 Abs. 2 ff.
EuVTVO. Danach ist im Vollstreckungsstaat die zu vollstre-
ckende Entscheidung vorzulegen, die selbst nicht mit einer
Vollstreckungsklausel versehen sein muss. Vorzulegen ist
auch die Bestätigung als Europäischer Vollstreckungstitel.
Sofern der Vollstreckungsstaat die Sprache der Bestätigung
nicht als Amtssprache kennt, kann vom Vollstreckungsmit-
gliedstaat eine beglaubigte Übersetzung der Bestätigung ge-
fordert werden.43 Nachdem ein Europäischer Vollstreckungs-
titel im Vollstreckungsstaat wie ein inländischer Titel zu
behandeln ist, sind jedwede Beschränkungen unabhängig
vom autonomen Recht des Vollstreckungsstaates aus-
geschlossen.44 Es darf deshalb kein Wahldomizil, Ausländer-
sicherheit oder Ähnliches verlangt werden.
Der Schuldner ist im Vollstreckungsstaat jedoch nicht recht-
los. Wenn die als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigte
Entscheidung mit einer früher ergangenen Entscheidung aus
einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittstaat unverein-
bar ist, weil sie zwischen denselben Parteien erging und selbst
schon vollstreckbar ist und die Unvereinbarkeit im Ur-
sprungsmitgliedstaat nicht geltend gemacht werden konnte,
so kann der Schuldner gem. Art. 21 EuVTVO einen Antrag
auf Verweigerung der Vollstreckung stellen. Dieser öffnet
jedoch keinerlei Überprüfung der Entscheidung selbst oder
der Bestätigung als „Europäischer Vollstreckungstitel“.45 Da-
rüber hinaus kann der Schuldner im Vollstreckungsstaat einen
Antrag auf Aussetzung oder Beschränkung der Vollstreckung
gem. Art. 23 EuVTVO stellen, wenn er im Ursprungsstaat
einen Rechtsbehelf gegen die als Europäischen Vollstre-
ckungstitel bestätigte Entscheidung eingelegt hat oder Wie-
dereinsetzung beantragt hat. Das gilt auch für den Fall, dass
die Berichtigung oder der Widerruf der Bestätigung als Eu-
ropäischer Vollstreckungstitel46 beantragt wurde. In diesem
Fall kann in Vollstreckungsstaat das Vollstreckungsverfahren
auf Sicherheitsmaßnahmen beschränkt werden oder von Si-
cherheit abhängig gemacht werden. Unter außergewöhnlichen
Umständen kann das Vollstreckungsverfahren auch aus-
gesetzt werden.47

Für die Vollstreckung in Deutschland soll für solche Ent-
scheidungen das AG zuständig sein, in dessen Bezirk die
Vollstreckung stattfindet.48 Nach dem Referentenentwurf soll
das AG gem. § 1088 ZPO n.F. auch über materielle Einwen-
dungen gegen den ausländischen Vollstreckungstitel i.S. v.
§ 767 ZPO zuständig sein, wobei § 767 Abs. 2 ZPO entspre-
chend auf Prozessvergleiche und öffentliche Urkunden an-
wendbar sein soll.49

3. Die Vollstreckungsmöglichkeit nach der EuVTVO ohne
Exequatur besteht für alle Entscheidungen, gerichtlich gebil-
ligte oder geschlossene Vergleiche oder aufgenommene oder
registrierte öffentliche Urkunden, die nach dem Inkrafttreten
der EuVTVO am 21. Januar 2005 ergangen bzw. aufgenom-

men wurden. Vollstreckt werden kann ab dem 21. Oktober
2005.50

Andere Vollstreckungsmöglichkeiten nach der Verordnung
(EG) Nr. 44/2001 (EuGVO) bleiben davon unberührt.51 Der
Gläubiger hat es also in der Hand, ob er bei einer unbe-
strittenen Forderung diese als „Europäischen Vollstreckungs-
titel“ bestätigt haben möchte oder mit Exequaturverfahren
vollstrecken will.
Schon die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 (EuGVO) war ein
Meilenstein auf dem Weg zu einem einheitlichen Europäi-
schen Justizraum. Die neue Verordnung (EG) Nr. 805/2004
zur Vollstreckung eines Europäischen Titels ohne Exequatur
ist es umso mehr, wenngleich nur als erster Schritt auf dem
Wege zur weiteren Rechtsangleichung innerhalb des EU-Rau-
mes. Für die Auslandszustellung gilt bereits seit 31.5.2001 in
allen EU-Staaten die Verordnung (EG) Nr. 1348/2000.52 Die
aufgestellten Mindestvorschriften zur Zustellung bieten nun
für den europäischen Vollstreckungstitel eine Art von euro-
päischem Zustellungsstandard.53 Am nationalen Zustellungs-
chaos im gesamten EU-Raum hat sich jedoch nichts geändert.
Es bleibt deshalb zu hoffen, dass die neue Verordnung auf
Grund der aufgestellten Mindestvorschriften zur Zustellung
den Mitgliedsstaaten darüber hinaus auch eine Anregung
bietet, ihr jeweiliges Zustellungsrecht zu vereinheitlichen.
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42 Art. 20 Abs. 1 EuVTVO.
43 Art. 20 Abs. 2, lit. c. Für die Vollstreckung in Deutschland sieht der

Referentenentwurf zum EG-Vollstreckungstitel-Durchführungsgesetz die
Bestätigung in deutscher Sprache vor.

44 Art. 20 Abs. 3 EuVTVO.
45 Art. 21 EuVTVO.
46 Gem. Art. 10 EuVTVO.
47 Art. 23 lit. c EuVTVO.
48 § 1086 ZPO n.F.
49 Dazu kritisch Heß, IPRax 2004, 493.
50 Art. 33 EuVTVO.
51 Art. 27 EuVTVO.
52 Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates über die Zustellung gericht-

licher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in
den Mitgliedsstaaten vom 29.5.2000, Abl. EG 2000 Nr. L 160, S. 37.

53 Vergl. dazu schon Heß, NJW 2002, 2417.




